
• Ne�e Handy-Regeln: ,,Zufallsfunde wurden massiv eingeschränkt'�
Neue Studie. Ex-WKStA-Ermittler und Anwalt Pollak untersucht OLG-Urteile zur viel diskutierten Sicherstellung von Daten. 

Von Raffaela Lindorfer 

Seit rund eineinhalb Jahren 
sind die neuen Regeln zur 
Handysicherstellung in Kraft. 
Wie sie sich in der Praxis be­
währt haben, das untersucht 
derzeit ein Forscherteam der 
Donau-Uni Krems. 

Ausgewertet wurden bis­
her 80 unveröffentlichte Ent­
scheidungen der vier Ober­
landesgerichte Österreichs, 
die in die Wege geleitet wur­
den, weil der Rechtsschutzbe­
auftragte gegen Sicherstel­
lungen bei Beschuldigten Be­
schwerde' eirlgelegt hat. 

Arn Donnerstag präsen­
tierten Rechtsanwalt und Ex­
Staatsanwalt Andreas Pollak, 

·uni-Professor Thomas Ratka
und Forscherin Julia Stein­
acher bei einer Strafrechts-
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fachtagung in Krems erste Er­
gebnisse., Die Tendenz, sagt 
Pollak im KURIER-Gespräch, 
sei klar: ,,Die neuen Erforder­
nisse werden von den Staats­
anwaltschaften sehr ernstge­
nommen, was einen Mehr­
aufwand bedeutet. Aber sie 

müssen, weil die Anordnung 
sonst aufgehoben wird". 

Seit 1. Jänner 2025 müs­
sen die Staatsanwaltschaften 
in einer Anordnung genau 
festlegen, welche Daten .aus 
welchem Zeitraum zu wel­
chem Zweck benötigt werden, 

bevor ein Gericht die Sicher­
stellung bewilligt. Die Stan­
desvertretung der Staatsan­
wälte und die Wirtschafts­
und Korruptionsstaatsanwalt­
schaft h,aben (auch in KURIER­
interviews) kritisiert, das sei 
zu eng gefasst. Es bestehe die 
Gefahr, dass Straftaten überse­
hen werden. • • 

Privatsphäre 

Pollak - ein Rechtsanwalt, der 
vorher bei der WKStA tätig 
war - bestätigt: ,,Zufallsfunde 
wurden tatsächlich massiv ein­
geschränkt. Dieses: ,Ich nehme 
mir ein Handy und schaue ein­
mal, was ich so finde', geht 
jetzt nicht mehr." 

Allerdings ist er - in· bei­
den Rollen - überzeugt, dass 
das der richtige Weg sei. ,,Es 
ist nicht einzusehen, warum 

die Polizei alle Daten aus' den 
vergangenen Jahrzehnten an­
schauen dürfen soll, nur weil 
man einmal eine Straftat be­
gangen hat." Die Beamten sei­
en realistisch betrachtet gar 
nicht in der Lage, diese· im­
mensen Datenmengen zu 
durchforsten. ,,Wer weiß, was 
er sucht, tut sich leichter." 

Die Gefahr, Straftaten .zu 
übersehen, gebe es immer. 
Der Verfassungsgerichtshof 
(VfGH) hat für die Datenbe­
schlagnahme aber höhere 
Hürden verlangt, um Privat­
sphäre und Daten stärker zu 
schützen, und das vorherige 
Gesetz gekippt. Auf diese As­
pekte wird nun genau geach­
tet, wie die Rechtsprechung 
der zweiten Instanz zeigt. 

Laut Studie haben die 
Oberlandesgerichte· 44 Pro-

zent der Anordnungen wegeQ 
,,fehlender Verhaltnismäßig­
keit" gekippt, 18, 7 Prozent we­
gen ,,�nzureichender Begrün­
dung" und 16 Prozent wegen 
,,fehlender Bestimmtheit". 

Ein Beispiel dafür, wie ge­
nau es die Instanz nimmt: Die 
Staatsanwaltschaft wollte 
nach einem Einbruchdiebstahl 
die .Gesundheitsdaten der 
Smartwatch eines Beschuldig­
ten auslesen - er könnte ja, so 
die Überlegung, einen erhöh­
ten Puls gehabt haben, so ein 
Einbruch ist schließlich aufre­
gend. Das OLG erklärte, Ge­
sundheitsdaten seien hochsen­
sibel, die Staatsanwaltschaft 
müsse besser argumentieren. 

Die wissenschaftliche Pub­
likation von Pollak, R-atka und 
Steinacker soll im September 
veröffentlichtwerden. 




